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Die neue Beitragsrückerstattung 
der LKH, die das Gesundsein 
noch besser belohnt.

Landeskrankenhilfe V. V. a. G., Uelzener Straße 120, 21335 Lüneburg, Telefon: 04131 725-1719, E-Mail: service@lkh.de



Das rechnet sich:

Bis zu vier Monats-
beiträge zurück!

NEU!

Sie sind und leben gesund? Mit LKH-BENEFIT, der neuen Beitragsrückerstattung 
Ihrer LKH, belohnen wir Sie genau dafür jetzt noch besser. Sie bekommen Geld  
zurück, wenn Sie für ein Versicherungsjahr keine Leistungen einreichen.  
Abhängig von der Anzahl der leistungsfreien Jahre bis zu vier Monatsbeiträge. 
Ausgezahlt im Oktober des jeweiligen Folgejahres. 

Für die Beitragsrückerstattung (BRE) entscheidend 
ist die Anzahl der leistungsfreien Jahre. Bereits nach 
dem dritten Jahr können Sie mit einer BRE von bis zu 
vier Monatsbeiträgen rechnen.

Zwei Beispiele: 
1. Im Jahr 2024 beanspruchen Sie keine Leistungen.  
Sie erreichen Stufe 1 und erhalten im Jahr 2025 zwei  
Monatsbeiträge zurück.

2. Von 2022 bis einschließlich 2024 nehmen Sie  
durch gehend keine Leistungen in Anspruch. 
Das entspricht der Stufe 3 und bedeutet: Sie erhalten 
2025 vier Monatsbeiträge zurück.

Sollten Sie in einem Jahr Leistungen in Anspruch 
nehmen, fallen Sie auf Stufe 0 zurück. Aber schon 
mit dem nächsten leistungsfreien Jahr steigen Sie 
wieder in Stufe 1 auf.

Wir möchten, dass Sie gesund sind und  
bleiben. Die Inanspruchnahme von gezielten 
Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen 
im tariflichen Umfang führt auch weiterhin  
nicht zum Verlust der BRE. 

Unser Tipp: Lassen Sie sich für Vorsorgeunter- 
suchungen und Schutzimpfungen am besten  
gesonderte Rechnungen ausstellen.

Gut zu wissen:
Vorsorge ist wichtig – und  
belastet nicht Ihre BRE!

LKH-BENEFIT ist eine vom wirtschaftlichen Erfolg abhängige  
Beitragsrückerstattung und wird finanziert aus Überschüssen. 
Grundvoraussetzung für die Teilnahme: Leistungsfreiheit im 
ambulanten, zahnärztlichen und stationären Versicherungs-
schutz der Krankheitskosten-Vollversicherung in einem  
Versicherungsjahr (01.01. bis 31.12.).

Leistungsfreiheit wird jetzt auch im stationären 
Bereich belohnt.  
Das bedeutet: Mit LKH-BENEFIT gibt es Beiträge  
für den ambulanten, zahnärztlichen und stationären  
Versicherungsschutz der Krankheitskosten-Voll- 
versicherung zurück – entsprechend Ihrer Stufe.

Bedenken Sie bitte, dass Einreichungen für  
stationäre Behandlungen sich aber jetzt auch  
auf Ihre BRE auswirken.

Höhere BRE:
Stationäre Leistungen  
werden berücksichtigt 

Ihre Leistungsinanspruchnahmen im Jahr 2024  
(01.01. – 31.12.) sind maßgeblich für Ihre Beitrags-
rückerstattung 2025.

LKH-BENEFIT
Ab wann geht’s los?

Ihr Vorteil nur für 2024:
Weiterhin 5 % sparen!
In der Umstellungsphase auf LKH-BENEFIT können 
Sie auch 2024 mit der sofortigen Beitragsrücker-
stattung für „kostenbewusstes Verhalten“ rechnen. 
Noch für 2024 gilt also: Sie zahlen 5 % weniger 
Beitrag. 
Um von diesem Vorteil zu profitieren, müssen Sie 2023  
die Voraussetzungen für die Beitragsrückerstattung für  
„kostenbewusstes Verhalten“ erfüllt haben.

LKH-BENEFIT

Die neue BRE der LKH:
Ihre Vorteile auf den Punkt 
gebracht

Die genauen Voraussetzungen zur Teilnahme finden Sie  
im Infoblatt „Wichtige Informationen zum LKH-BENEFIT 
für Unisex-Tarife“.

 
 
Leistungsfreiheit

Beitragsrück- 
erstattung in Monats- 

beiträgen (MB)

Stufe 0: keine Leistungsfreiheit 0
Stufe 1: ein Jahr 2 MB
Stufe 2: zwei Jahre 3 MB
Stufe 3: drei und mehr Jahre 4 MB

SCHNELLER 3	
Nur noch drei leistungsfreie Jahre, bis  
Sie mit der maximal möglichen Beitragsrück-
erstattung rechnen können. 
Ihre bisherigen leistungsfreien Jahre werden  
selbstverständlich angerechnet.

BEQUEMER 3	
Ihre Rückerstattung wird nicht mehr mit  
Ihren zukünftigen Monatsbeiträgen verrechnet. 
Sie erhalten 2025 bis zu vier Monatsbei- 
träge zurück – in einer Summe, direkt auf Ihr 
Konto.

EINFACHER 3
Kleine Rechnungen sollen nicht gleich Ihre BRE 
gefährden. Solange die Höhe der eingereichten 
Beträge unterhalb Ihrer möglichen Beitrags-
rückerstattung liegt, wird Ihre BRE um diese 
Summe reduziert. Der Vorteil: Sie fallen nicht  
von Ihrer erreichten Stufe zurück.



Noch Fragen offen?
Beantworten wir gern!

LKH-BENEFIT

Landeskrankenhilfe V. V. a. G., Uelzener Straße 120, 21335 Lüneburg, Telefon: 04131 725-1719, E-Mail: service@lkh.de

Weitere Antworten finden Sie unter 
www.lkh.de/benefit/unisex
Oder scannen Sie den QR-Code.

Warum entfällt die Beitragsrückerstattung für 
„kostenbewusstes Verhalten“ ab 2025?
Viele unserer Mitglieder wünschen sich eine BRE,  
die einfach zu verstehen und zeitgemäß ist. Mit  
LKH-BENEFIT belohnen wir nicht mehr das seltene 
Einreichen von Rechnungen, sondern die Nicht-
inanspruchnahme von Leistungen. Die bisherige 
Summe für „kostenbewusstes Verhalten” fließt in 
LKH-BENEFIT ein!

Warum wird der monatliche Rabatt auf eine  
jährliche Auszahlung umgestellt?
Die neue BRE macht es einfacher: Die Anzahl  
leistungsfreier Jahre bestimmt die Höhe der BRE in 
Monatsbeiträgen, die wir im Folgejahr auszahlen.  
Und die höchste BRE-Stufe wird schneller erreicht: 
Bereits nach drei leistungsfreien Jahren können Sie 
von der höchsten Stufe profitieren.

Wann und wie erhalte ich meine BRE?
Sofern Sie die Voraussetzungen erfüllen, wird Ihnen 
Ihre BRE spätestens im Oktober des Folgejahres 
automatisch auf das uns bekannte Konto ausgezahlt. 
Die Höhe richtet sich nach der erreichten Stufe. 

Welche Besonderheit gibt es im Jahr 2024?
Im Übergangsjahr 2024 erhalten Sie noch die so-
fortige Beitragsrückerstattung in Höhe von 5 %. 
Und das sogar ohne Begrenzung auf maximal zwei 
Einreichungen im Jahr. Beachten Sie bitte, dass diese 
Beitragsrückerstattung zum 01.01.2025 entfällt.
Um von diesem Vorteil zu profitieren, müssen Sie 2023 die 
Voraussetzungen für die Beitragsrückerstattung für „kosten-
bewusstes Verhalten“ erfüllt haben.

Verliere ich meine BRE, wenn ich zur Vorsorge gehe?
Nein. Wir möchten, dass Sie gesund sind und bleiben. 
Deshalb haben Vorsorgeuntersuchungen und Schutz-
impfungen im tariflich festgelegten Umfang keinen 
Einfluss auf Ihre BRE.

Was ist, wenn ich eine Krankenhausrechnung  
einreiche?
Neu bei der BRE ist, dass Ihr stationärer Versiche-
rungsschutz ebenfalls bei Leistungsfreiheit berück-
sichtigt wird. Das bedeutet aber auch: Stationäre 
Leistungen reduzieren Ihren LKH-BENEFIT ent- 
sprechend.
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